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1 Lage und Abgrenzung des Gebietes 
Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 56 „Gewerbegebiet Hohen Zuschläge“ 
der Gemeinde Lähden grenzt südlich an die Ortslage an und erstreckt sich 
über ca. 450 m bis zu einem Gemeindeweg im Süden. Das Gebiet wird im 
Norden und Osten durch die Herzlaker Straße (K 267) begrenzt.  

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 entspricht 
dem Plangebiet des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 56, rechtskräftig seit 
dem 15.09.2010. 

 

2 Planungserfordernis und Ziele 
2.1 Planungsanlass und Erfordernis  
Der Bebauungsplan Nr. 56 setzt die Flächen in seinem Geltungsbereich als 
Gewerbegebiet fest (s. Anlage 1). Aufgrund von Geruchsbelastungen durch im 
Umfeld vorhandene Tierhaltungsanlagen, wurden im Ursprungsplan für Teilbe-
reiche des Gewerbegebietes „besondere Nutzungsregelungen“ getroffen (textl. 
Festsetzung Nr. 1.4, s.a. Anlage 2). Da nun eine benachbarte Stallanlage auf-
gegeben werden soll, welche die Geruchssituation im Gebiet maßgeblich be-
einflusst hat, ist die Aufhebung dieser Nutzungseinschränkungen möglich. 
Dadurch erübrigt sich auch die bisherige Gliederung des Gewerbegebietes 
(GEe 1und 2).  
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Da die Änderungen das gesamte, im ursprünglichen Bebauungsplan festge-
setzte Gewerbegebiet betreffen, werden diese zur besseren Lesbarkeit und 
Handhabung des zukünftigen Planungsrechts in die Planzeichnung zum ur-
sprünglichen Bebauungsplan Nr. 56 eingetragen. Die Änderungen betreffen 
jedoch nur die Aufhebung der besonderen Nutzungsregelungen für den bisher 
geruchsbelasteten Bereich und die dadurch aufzuhebende Gliederung des 
Gewerbegebietes. Die übrigen Festsetzungen des Ursprungsplanes bleiben 
von der Planänderung unberührt. Die vorliegende Begründung behandelt da-
her ausschließlich die geänderten Festsetzungen. 

 

2.2 Bewertungsmaßstäbe zur Geruchbelastung 
Nach dem gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 
23.07.2009 (veröffentlicht im Nds. Mbl. Nr. 36/2009) ist für den Bereich der 
Landwirtschaft zunächst die TA-Luft sowie die jeweils maßgebliche VDI-
Richtlinie1 anzuwenden. Nur sofern sich damit Probleme nicht lösen lassen, 
kommen die weiteren Verfahrensschritte nach der aktuellen Geruchsimmissi-
onsrichtlinie (GIRL 2009) zur Anwendung. 

Die GIRL 2009 enthält für verschiedene Baugebietsarten Richtwerte zur Beur-
teilung einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG. 
Der GIRL-Richtwert für Gewerbegebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) pro 
cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 15 % der Jahresstunden (Immissi-
onswert IW = 0,15). 

In den Auslegungshinweisen zu Nr. 5 der GIRL 2009 wird ausgeführt, dass im 
begründeten Einzelfall eine Abweichung von den Immissionswerten in gewis-
sem Rahmen möglich ist. Dabei können insbesondere im Siedlungsrandbe-
reich und im Übergang zu landwirtschaftlich geprägten Flächen Zwischenwerte 
gebildet werden.  

 

2.3 Bisheriger Sachverhalt 
(Anlage 3) 

Bei Aufstellung des Ursprungsplanes Nr. 56 befanden sich im Umfeld des 
Plangebietes mehrere landwirtschaftliche Hofstellen mit Tierhaltung. Für das 
Plangebiet wurde daher durch die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersach-
sen die bestehende Geruchsbelastung nach der GIRL 2009 ermittelt (Bericht 
vom 13.01.2009; Auszug s. Anlage 3). Nach den Ergebnissen der damaligen 
Geruchsermittlung wurden im südlichen Bereich belästigungsrelevante Ge-
ruchshäufigkeiten an 9 % der Jahresstunden (Immissionswert IW = 0,09) bis 
zu max. 22 % (IW = 0,22) im nordöstlichen Randbereich erreicht.  

                                            
1 Die früheren VDI-Richtlinien 3471 bis 3474 (Emissionsminderung für unterschiedliche Tierar-
ten) wurden zwischenzeitlich durch die VDI-Richtlinie 3894 „Emissionen und Immissionen aus 
Tierhaltungsanlagen“, Blatt 1 und 2, Sept. 2011, ersetzt. 
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Der Immissionsrichtwert von 0,15 wurde somit in Teilen des Gebietes über-
schritten. Die Geruchssituation im Plangebiet wurde dabei wesentlich durch 
die Stallanlagen einer nordöstlich gelegenen Hofstelle beeinflusst. 

Unter Berücksichtigung der dörflichen Struktur von Lähden und in Abstimmung 
mit dem Landkreis Emsland wurden für das Plangebiet Gerüche als zumutbar 
erachtet, die den Immissionswert von 0,15 für ein Gewerbegebiet zumindest 
nicht mehr als geringfügig überschreiten. Nach einem Urteil des OVG NRW 
(Urteil vom 20.09.2007 - 7 A 1434/06) bleiben für ein geplantes Wohnhaus in 
einem (faktischen) Dorfgebiet bei einem Immissionswert von 0,17 die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse durchaus gewahrt. 

Diese Annahme wurde dem Festsetzungskonzept des Ursprungsplanes Nr. 56 
zugrunde gelegt und das Gewerbegebiet im ursprünglichen Bebauungsplan 
gegliedert (GEe 1 und 2). Für die Bereiche bis zu einem IW von 0,17 wurde 
ein Gewerbegebiet ohne Einschränkung der zulässigen Nutzung aufgrund der 
Geruchsbelastung festgesetzt (GEe1).  

Für den höher belasteten nordöstlichen Teilbereich (GEe 2) wurden dagegen 
zur Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft und zur Sicherung ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse mit der Festsetzung Nr. 1.4 folgende 
besonderen Nutzungsregelungen getroffen: 

„Im eingeschränkten Gewerbegebiet 2 (GEe 2) sind Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter im 
Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 

Gewerbebetriebe, Lagerplätze und Lagerhäuser mit nicht dem ständigen Auf-
enthalt von Menschen dienenden Räumen sind zulässig, soweit deren Produk-
te oder die Produktion gegenüber Gerüchen und anderen Emissionen aus der 
Tierhaltung unempfindlich sind.  

Schutzbedürftige Arbeits- und Aufenthaltsräume sind nur zulässig, soweit die-
se über Fenster im Bereich des GEe 1 verfügen oder mit Lüftungssystemen 
ausgestattet sind, die eine ausreichende Belüftung über den Bereich des 
GEe 1 sicherstellen.“ 

 

2.4 Neubewertung der Belastungssituation im Plangebiet 
(Anlage 4) 

Auf der nächstgelegenen Hofstelle nordöstlich des Plangebietes soll nun die 
Tierhaltung in einer Stallanlage aufgegeben werden. Da diese maßgeblich zur 
Geruchsbelastungssituation im Plangebiet beigetragen hat, wurde die Immis-
sionsbelastung auf Grundlage dieser geänderten Bedingung erneut geprüft 
(s. Anlage 4). Die Neuermittlung ergab, dass die belästigungsrelevante Ge-
ruchsbelastung dann im gesamten Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 56 unter 
15 % der Jahresstunden liegt. 

Diesem Ergebnis ist die weitere Annahme zugrunde gelegt, dass die Tierhal-
tung auf zwei Hofstellen im Umfeld des Plangebietes ebenfalls endgültig ein-
gestellt ist. Bei diesen Hofstellen handelt es sich in einem Fall um eine westlich 
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des Plangebietes innerhalb der Ortslage gelegene Hofstelle, die bereits bei 
Aufstellung des ursprünglichen Bebauungsplanes keine Tierhaltung mehr be-
trieben hat. Dies gilt auch für die zweite Hofstelle, welche sich in über 600 m 
Entfernung östlich des Plangebietes befindet.  

Aufgrund der Lage des einen Betriebes mit umliegend in der Ortslage vorhan-
denen Wohnnutzungen sind die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Hofstelle, 
auch bei einer theoretisch denkbaren Wiederaufnahme der Tierhaltung, erheb-
lich eingeschränkt. Eine Wiederaufnahme ist daher sehr unwahrscheinlich.  
Die zweite Hofstelle liegt in Bezug auf das Plangebiet außerhalb der 
Hauptwindrichtung. Aus diesen Gründen fanden die beiden Betriebe bereits im 
Gutachten zum ursprünglichen Bebauungsplan keine Berücksichtigung bzw. 
wurden aus geruchstechnischer Sicht als irrelevant erachtet.  

Auf der östlich gelegenen Hofstelle befinden sich noch zwei Güllebehälter, die 
bei der Bewertung der Geruchssituation auf ihre Relevanz überprüft wurden, 
jedoch für das Plangebiet zu einem negativen Ergebnis führten. Bei einer Wie-
deraufnahme einer Tierhaltung hätte dieser Betrieb die mit einem Abstand von 
nur ca. 150-160 m deutlich näher gelegenen Gewerbeflächen der Bebauungs-
pläne Nr. 43 und 55 der Gemeinde zu berücksichtigen.  

Die Situation hat sich auf diesen Hofstellen seit der Aufstellung des Ur-
sprungsplanes nicht geändert, sodass nach Nutzungseinstellung der genann-
ten Stallanlage im gesamten Plangebiet von einer Einhaltung bzw. Unter-
schreitung des Immissionsrichtwertes für ein Gewerbegebiet ausgegangen 
werden kann. Die Nutzungseinstellung der Stallanlage wird bis zum Satzungs-
beschluss vom Eigentümer schriftlich bestätigt und vertraglich vereinbart. Das 
mit dem Bebauungsplan Nr. 56 festgesetzte Gewerbegebiet ist daher aus ge-
ruchstechnischer Sicht uneingeschränkt gewerblich nutzbar. 

Somit sind die für das Gewerbegebiet 2 (GEe 2) getroffenen „besonderen Nut-
zungsregelungen im geruchsbelasteten Bereich“ nicht mehr erforderlich und 
sollen, zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten, aufgehoben werden. 
Gleichzeitig erübrigt sich dadurch auch die bisherige Gliederung des Gewer-
begebietes, welche mit der vorliegenden Änderung daher ebenfalls aufgeho-
ben wird.  

 

2.5 Vereinfachtes Verfahren 
Gemäß § 13 BauGB kann die Gemeinde eine Änderung oder Ergänzung eines 
Bauleitplanes im vereinfachten Verfahren durchführen, sofern 

• durch die Planänderung die Grundzüge der Planung nicht berührt wer-
den,  

• die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet oder be-
gründet wird und 

• keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 
des BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 
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Die vorliegende Planänderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des 
ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 56.  

Durch die beabsichtigte Aufhebung der Festsetzung Nr. 1.4 „Besondere Nut-
zungsregelungen im geruchsbelasteten Bereich“ des Gewerbegebietes wird 
weder die Lage und Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete, die zu-
lässige Art noch das Maß der Nutzung verändert. Die im Ursprungsplan für die 
Gewerbeflächen getroffene Kontingentierung der Lärmemissionen bleibt un-
verändert bestehen.  

Durch den Wegfall der o.g. einschränkenden Festsetzung werden lediglich auf 
Teilflächen die Nutzungsmöglichkeiten verbessert und an die der angrenzen-
den Flächen angepasst. Hierdurch werden das grundsätzliche Planungskon-
zept und die Grundzüge des Bebauungsplanes Nr. 56 nicht in Frage gestellt. 
Im Gegenteil, wird durch den Wegfall der einschränkenden Festsetzung das 
ursprüngliche Planungsziel der Gemeinde, die Flächen im Plangebiet einer 
gewerblichen Nutzung zuzuführen, bestätigt. Auch ein sonstiges UVP-
pflichtiges Vorhaben wird nicht vorbereitet oder begründet. 

Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftli-
cher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der 
Schutzzwecke dieser in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete ergeben 
sich nicht.  

Für die Planänderung sind damit die Voraussetzungen für ein vereinfachtes 
Verfahren gemäß § 13 BauGB gegeben. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird im 
vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und 
von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
abgesehen.  

 

2.6 Vorbereitende Bauleitplanung / Flächennutzungsplan  
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Herzlake als 
gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Änderung des Bebauungsplanes ist nur 
geringfügig, sie berührt nicht die festgesetzte Art der baulichen Nutzung und 
damit auch keine Planungsgrundzüge des Flächennutzungsplanes.  

 

3 Planerische Festsetzungen und Regelungen 
3.1 Aufhebung bestehender Festsetzungen 
Die bisher bestehende textliche Festsetzung Nr. 1.4 „Besondere Nutzungsre-
gelungen im geruchsbelasteten Bereich (GEe 2)“ wird mit der vorliegenden 
Änderung ersatzlos aufgehoben. Die Festsetzung war getroffen worden, da 
nach dem ursprünglichen Geruchsgutachten vom 13.1.2009 diese Gewerbe-
flächen mit belästigungsrelevanten Geruchsimmissionen an über 17 % der 
Jahresstunden belastet waren. Mit Einstellung der Tierhaltung in einer nahe 
gelegenen Stallanlage wird die Belastung im Gebiet erheblich reduziert und im 
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gesamten Gebiet werden Immissionswerte zwischen 0,05 – 0,13 und damit für 
ein Gewerbegebiet zumutbare Werte erreicht.  

Die ursprüngliche Festsetzung Nr. 1.4 kann damit ersatzlos aufgehoben wer-
den. Damit werden auch in diesem Teilbereich des Plangebietes schutzwürdi-
ge Arbeits- und Aufenthaltsräume ohne Auflagen zulässig. Die Errichtung von 
Betriebswohnungen wird als Ausnahme möglich. 

Damit entsprechen die Nutzungsmöglichkeiten im bisherigen GEe 2 den übri-
gen mit dem Ursprungsplan festgesetzten Gewerbeflächen (GEe 1). Die bishe-
rige Gliederung kann somit ebenfalls entfallen.  

 

3.2 Gliederung nach Emissionskontingenten 
Aufgrund der Nähe des Gebietes zur Ortslage mit schutzwürdigen Nutzungen 
wird das Gewerbegebiet weiterhin unverändert im Verhältnis zu anderen Ge-
werbegebieten der Gemeinde nach der Art bzw. der besonderen Eigenschaft 
der Betriebe und Anlagen gegliedert (§ 1 Abs. 4 BauNVO). Es bleibt als einge-
schränktes Gewerbegebiet für Betriebe und Betriebsteile festgesetzt, deren 
Emissionen das Wohnen nicht wesentlich stören. Hinsichtlich der Lärment-
wicklung bleibt die zusätzlich getroffene Gliederung durch Emissionskontin-
gente ebenfalls bestehen. 

Die Gliederung erfolgt im vorliegenden Fall gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, 
nachdem eine Gliederung auch für mehrere Gewerbegebiete einer Gemeinde 
im Verhältnis zueinander getroffen werden kann. Ein Gewerbegebiet in dem 
nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe jeder Art untergebracht werden 
können ist im Bebauungsplan Nr. 43 „Industrie- und Gewerbegebiet Wulfs-
berg“ (rechtskräftig seit dem 31.08.1999) festgesetzt.  

 

3.3 Übrige Festsetzungen und Regelungen 
Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Art und zum Maß der 
baulichen Nutzung sowie die Baugrenzen können unverändert bestehen blei-
ben und werden durch die vorliegende Änderung nicht berührt. 

Auch die Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen behalten ihre Gültigkeit. 

 

4 Auswirkungen der Planung 
4.1 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden im bisherigen GEe 2 die 
Nutzungsmöglichkeiten verbessert. Durch die Aufhebung der besonderen Nut-
zungsregelungen werden auf den Teilflächen des bisherigen GEe 2 zukünftig 
auch Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise 
zulässig. 

Auch Gewerbebetriebe, Lagerplätze und Lagerhäuser, deren Produkte oder 
die Produktion gegenüber Gerüchen und anderen Emissionen aus der Tierhal-
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tung empfindlich sind, können damit im Gebiet zugelassen werden. Schutzbe-
dürftige Arbeits- und Aufenthaltsräume werden auch ohne besondere Schutz-
maßnahmen, wie z.B. Lüftungssysteme, möglich.  

Insgesamt werden die Nutzungsmöglichkeiten damit im bisherigen GEe 2 aus-
geweitet und an die übrigen, mit dem Bebauungsplan Nr. 56 festgesetzten 
Gewerbeflächen angepasst. 

Die übrigen Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung blei-
ben, wie auch die Lage und Größe des Baugebietes, unverändert. Damit bleibt 
für das gesamte Gebiet insbesondere die Festsetzung als eingeschränktes 
Gewerbegebiet für Betriebe und Betriebsteile, deren Emissionen das Wohnen 
nicht wesentlich stören sowie die Kontingentierung der zulässigen Emissionen 
unverändert bestehen. Für benachbarte schutzwürdige Wohnnutzungen erge-
ben sich somit keine negativen Auswirkungen. 

Insbesondere für den nordöstlich gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb wer-
den damit die Entwicklungsmöglichkeiten jedoch eingeschränkt. Eine Wieder-
aufnahme der Tierhaltung bzw. Erhöhung der Tierzahlen ist hier damit nicht 
bzw. nur in vermindertem Umfang oder nur bei gleichzeitiger Durchführung 
geruchsmindernder Maßnahmen denkbar. Da der Eigentümer der Hofstelle 
jedoch vertraglich die Aufgabe der Stallanlage vereinbart und zugesichert hat, 
von einer Wiederaufnahme der Tierhaltung in diesem Gebäude abzusehen, 
kann von einem Einverständnis des Eigentümers mit der Planung ausgegan-
gen werden.  

Im Übrigen sind die Erweiterungsmöglichkeiten des Betriebes sowie weiterer 
im Umfeld gelegener Betriebe bereits dadurch eingeschränkt, dass auch in 
anderen Teilen des ursprünglichen Bebauungsplanes sowie im Bereich der im 
Umfeld bereits vorhandenen Bebauung die Immissionswerte erreicht bzw. 
überschritten sind. Aufgrund dieser Bestandssituation ist eine Ausweitung der 
Tierhaltung an den bestehenden Standorten bereits derzeit zumindest nicht 
ohne Immissionsschutzmaßnahmen realisierbar. 

 

4.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist über Eingriffe in Natur 
und Landschaft, die durch die Änderung von Bauleitplänen zu erwarten sind, 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches insbesondere der § 1 und 1a 
BauGB abzuwägen und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu ent-
scheiden. Für die Änderung oder Überplanung bestehender Bebauungspläne 
gilt § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB, nach dem nur solche Eingriffe auszugleichen 
sind, die über das durch die bisherigen Festsetzungen mögliche Maß an zu 
erwartenden Eingriffen hinausgehen.  

Da durch die Planänderung das zulässige Maß der baulichen Nutzung nicht 
verändert wird, ergeben sich auch keine zusätzlichen Eingriffe in Natur und 
Landschaft. Eine erneute Betrachtung dieser Belange ist daher nicht erforder-
lich. 
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4.3 Sonstige Auswirkungen / Hinweise 
Von der Änderung ist weder die Art noch das Maß der zulässigen Nutzung o-
der die Erschließung betroffen, somit ergeben sich auch hinsichtlich der Be-
lange der Denkmalpflege, des Bodenschutzes keine neuen bzw. andere Ge-
sichtspunkte als durch die bisher bestehenden Regelungen.  

Die bestehenden nachrichtlichen Übernahmen, Hinweise oder sonstige Rege-
lungen des ursprünglichen Bebauungsplanes bleiben daher nach wie vor gül-
tig. 

 

5 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
Durch die vorliegende Planänderung wird die Erschließungs- und Ver- bzw. 
Entsorgungssituation gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 56 
nicht geändert.  

Eine weitere Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist daher im Rahmen 
dieser vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes nicht erforderlich.  

Gewässer III. Ordnung 

Im nördlichen Bereich wird das Gebiet von dem „Mensengraben“ (Gewässer 
III. Ordnung) durchquert, welcher im weiteren Verlauf nach Westen ver-
schwenkt. In Absprache mit dem zuständigen Unterhaltungsverband wurde im 
Ursprungsplan auf der einen Seite ein 2 m und auf der anderen Seite ein 4 m 
breiter Unterhaltungsstreifen vorgesehen, um einseitig eine Möglichkeit zu 
schaffen, einen Bagger einzusetzen.  

Diese Streifen sollen nach dem Ursprungsplan gemäß § 91 a Abs. 2 Nieder-
sächsisches Wassergesetz (NWG) von jeglichen Einzäunungen, Bodenabla-
gerungen oder Anpflanzungen freigehalten werden. Die rechtliche Grundlage 
hierzu hat sich geändert und richtet sich nun nach § 38 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG). Im Übrigen bleibt die Situation jedoch unverändert.  

 

6 Hinweise 
Grundwasserentnahme 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich mehrere Altlastenverdachtsflächen. 

Die Bohrschlammgrube „Lastrup Z1“ und die Altablagerung „Lähden, Herzla-
ker Straße“ befinden sich südöstlich des Plangebietes. Südlich schließt sich 
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 55 „Industrie- und Gewerbege-
biet Wulfsberg, 1. Erweiterung“ an. Bei Aufstellung dieses Bebauungsplanes 
wurden daher die Auswirkungen dieser Altlastenflächen auf die üblichen Wir-
kungspfade überprüft. Dabei wurde, trotz der südwestlich und damit in Rich-
tung des Bebauungsplanes Nr. 55 gerichteten Grundwasserfließrichtung, auf 
dem Grundwasserpfad lediglich ein marginaler Einfluss aus dem Ablagerungs-
körper der Altablagerung und der Bohrschlammgrube festgestellt.  
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Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 56 befindet sich dagegen nordwestlich 
dieser Altlastenflächen und hält einen Abstand von 100 m und mehr ein. Auf-
grund der nach Süden bzw. Südwesten ausgerichteten Grundwasserfließrich-
tung ist durch die Bohrschlammgrube „Lastrup Z1“ und die Altablagerung 
„Lähden, Herzlaker Straße“ für das vorliegende Plangebiet daher von keiner 
Gefährdung auszugehen.  

Nördlich des Plangebietes befindet sich nördlich der Herzlaker Straße (K 267) 
das Betriebsgelände einer ehemaligen Landmaschinenfirma. Zu dieser Fläche 
liegt der Gemeinde keine Gefährdungsabschätzung vor. Vorsorglich wurde 
das Gelände daher in das Altlastenverzeichnis aufgenommen.  

Ebenfalls aus Vorsorgegründen wird in den Bebauungsplan ein Hinweis auf-
genommen, dass  

• Grundwasserhaltungen bei Tiefbaumaßnahmen vorab mit dem Landkreis 
Emsland, Fachbereich Umwelt, abzustimmen und sachverständig zu be-
gleiten und zu überwachen sind, 

• eine Grundwasserentnahme innerhalb des Plangebietes zum Zwecke der 
Nutzung als Trinkwasser ist unzulässig. Die Trinkwasserversorgung darf 
nur über das öffentliche Leitungsnetz erfolgen und 

• eine Grundwasserentnahme im Plangebiet zum Zwecke der Nutzung als 
Brauchwasser nur zulässig ist, wenn dieses Wasser vorher auf mögliche 
Verunreinigungen I Kontaminationen untersucht und durch ein entspre-
chendes Gutachten nachgewiesen wird. 

 

Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich  
(EEWärmeG) und Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) 

Zum 1. Januar 2009 ist das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich (EEWärmeG) in Kraft getreten. Laut Gesetz muss der Wärme-
energiebedarf für neue Gebäude zu mindestens 15 % aus erneuerbaren Ener-
gien gedeckt werden. 

Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), welche am 1.5.2014 in Kraft 
getreten ist, sind weitere Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien 
vorgenommen worden, um die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregie-
rung und geänderte Baunormen umzusetzen. So müssen u.a. seit dem 
1.1.2016 neu gebaute Wohn- und Nichtwohngebäude höhere energetische 
Anforderungen erfüllen. Die Verordnung ist auch auf Vorhaben, welche die 
Änderung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand 
haben, anzuwenden. 

 

Denkmalschutz 

Der Gemeinde Lähden sind im Plangebiet keine Bodendenkmäler und/oder 
denkmalgeschützten Objekte bekannt.  

In den Bebauungsplan wird folgender Hinweis aufgenommen: 
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„Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Ge-
meinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzu-
zeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).  

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).“ 

 

7 Verfahren 
Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. 
§ 13 (2) Nr. 3 in Verbindung mit § 4 (2) BauGB an der Planung beteiligt wor-
den. Diese Beteiligung erfolgte durch Zusendung des Planentwurfs sowie der 
dazugehörigen Begründung.  

 

Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat zusammen mit der dazugehörigen Be-
gründung vom 04.04.2018 bis einschließlich 04.05.2018 öffentlich im Büro der 
Gemeindeverwaltung ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden zwei 
Wochen vorher ortsüblich mit dem Hinweis bzw. der Maßgabe bekannt ge-
macht, dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist zu den zum ur-
sprünglichen Bebauungsplan geänderten Festsetzungen vorgebracht werden 
können.  

 

Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbe-
schlusses vom ……….. 

Lähden, den ……….. 

 

 

Bürgermeister     Gemeindedirektor 
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Anlagen 
1. Bisherige zeichnerische Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 56 

2. Bisherige textliche Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 56 (Auszug) und 
Darstellung der geplanten Änderungen 

3. Geruchsgutachten vom 13.1.2009 

4. Geruchsneubewertung vom 24.10.2016 



Anlage: 1 
  Legende: 
   Geltungsbereich B.-Plan Nr. 56  
   bzw. der 1. Änderung 
  Festsetzungen im B.-Plan Nr. 56: 

   GEe  Eingeschränktes Gewerbegebiet  
    (GEe1 und GEe 2) 
    0,8  Grundflächenzahl 
  Geschossflächenzahl 
   II Zahl der Vollgeschosse 
 Max H Maximale Gebäudehöhe 
 LEK maximal zulässige Emissionskon- 
  tingente in dB (A)/qm tags/nachts 
  Fläche zum Anpflanzen und Erhal- 
  ten von Bäumen und Sträuchern 
  Straßenverkehrsfläche 

  Öffentliche Grünfläche (ÖG), hier: 
  Regenwasserrückhaltebecken 

  Zu pflanzender Einzelbaum 

  Flächen für die Wasserwirtschaft  
  und die Regelung des Wasserab- 
  flusses (Graben) 

 
Bisherige zeichnerische  

Festsetzungen  
im B.-Plan Nr. 56 
- unmaßstäblich - 
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der Begründung zum  

Bebauungsplan Nr. 56, 
1. Änderung 
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Anlage 2 

Bisherige textl. Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 56 (Auszug)  
und Kennzeichnung der geplanten Änderungen 
 
1. Textliche Festsetzungen: (gemäß § 9 BauGB) 
 
1.1 Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe 1 und 2): 
Im festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe 1 und 2) sind nur Betriebe und 
Anlagen zulässig, deren Emissionen nicht wesentlich stören.  
 
1.2 Einzelhandelsbetriebe: 
Auf der Grundlage von § 1 Abs 5 und Abs. 9 BauNVO wird festgesetzt, dass im 
eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe 1 und 2) Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe, die 
an den Endverbraucher verkaufen, nicht zulässig sind. 
 
1.3 Vergnügungsstätten: 
Im festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe 1 und 2) werden die gemäß § 8 
Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten auf der 
Grundlage von § 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.  
 
1.4 Besondere Nutzungsregelungen im geruchsbelasteten Bereich (GEe 2): 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet 2 (GEe 2) sind Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschafts- personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter im Sinne von § 8 
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig. 
Gewerbebetriebe, Lagerplätze und Lagerhäuser mit nicht dem ständigen Aufenthalt von 
Menschen dienenden Räumen sind zulässig, soweit deren Produkte oder die 
Produktion gegenüber Gerüchen und anderen Emissionen aus der Tierhaltung 
unempfindlich sind.  
Schutzbedürftige Arbeits- und Aufenthaltsräume sind nur zulässig, soweit diese über 
Fenster im Bereich des GEe 1 verfügen oder mit Lüftungssystemen ausgestattet sind, 
die eine ausreichende Belüftung über den Bereich des GEe 1 sicherstellen. 
 
1.4 Immissionsschutz - Flächenbezogene Schallleistungspegel: 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe 1 und 2) sind nur Vorhaben (Betriebe und 
Anlagen) zu- lässig, deren Geräusche die in der Planzeichnung angegebenen 
Emissionskontingente L EK nach DIN 45691 (Dezember 2006) weder tags (6:00 - 22:00 
Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten. 
Die Berechnung der im Plan angesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel 
erfolgt unter der Annahme freier Schallausbreitung vom Emissionsort zum 
Immissionsort, ausschließlich unter Berücksichtigung des Abstandsmaßes und ohne 
Berücksichtigung von Abschirmungen und von Boden - und Meteorologiedämpfung 
nach DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren" durchgeführt. 
Ergeben sich aufgrund der konkreten Nutzung höhere Ausbreitungsdämpfungen, z.B. 
durch Anordnung eines Hindernisses auf dem Ausbreitungsweg, kann der 
flächenbezogene Schallleistungspegel für den Bereich der Wirksamkeit um die 
Einfügungsdämpfung erhöht werden.  
Auf Verlangen der zuständigen Immissionsschutzbehörde ist die Einhaltung der 
festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel im jeweiligen 
Anlagenzulassungsverfahren durch sachverständige Beurteilung nachzuweisen.  
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